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Aufruf der Wirtschaftsverbände – Kollaps vermeiden  

Bereits sind aufgrund der Lageentwicklung in den Unternehmen zahlreiche Kündigungen ausgespro-

chen worden. Die Wirtschaftsverbände IHK und TGV appellieren deshalb an ihre Mitglieder, das In-

strument der Kurzarbeit anzuwenden und auf Kündigungen möglichst zu verzichten. Es ist davon aus-

zugehen, dass die drakonischen Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in wenigen Wochen 

aufgehoben werden und die Fachkräfte im Betrieb wieder vollumfänglich eingesetzt werden können. 

Die Wirtschaftsverbände rufen die Betriebe ebenfalls dazu auf, die angeordneten Schutzmassnah-

men des BAG im Unternehmen konsequent durchzusetzen. Es gehört zur Verantwortung und Sorg-

faltspflicht jedes Arbeitgebers, seine Mitarbeitenden vor Ansteckung im Betrieb zu schützen. Sollten 

weiterhin die Schutzmassnahmen nicht angewendet werden, droht der Bundesrat mit der komplet-

ten Stilllegung der Wirtschaft. Diese Massnahme gilt es unter allen Umständen zu verhindern. Die 

Wirtschaftsverbände appellieren an die Eigenverantwortung aller und an den im Thurgau üblichen 

partnerschaftlichen und fairen Umgang zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern. Ein voll-

ständiger Unterbruch und Stillstand der Lieferkette hätte massivste und langfristige Auswirkungen 

auf das Leben in der Schweiz.  Alle Mitwirkenden haben dafür zu sorgen, dass weder das Gesund-

heitssystem noch die Wirtschaft kollabieren.  

Verbände unterstützen Massnahmenpaket des Bundes 

Die IHK Thurgau und der Thurgauer Gewerbeverband begrüssen das Massnahmenpaket des Bundes-

rates zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen. Die Wirtschaftsverbände stehen mit dem Amt für 

Wirtschaft und Arbeit in engem Kontakt, damit die Massnahmen des Bundes im Kanton Thurgau 

schnell, einfach und unbürokratisch umgesetzt werden können. Das gemeinsam erarbeitete Dossier 

FAQ Corona-Virus (Häufig gestellte Fragen), welches den Unternehmerinnen und Unternehmer auf 

die dringendsten Fragen in der aktuellen Lage eine Antwort gibt, wird den Beschlüssen des Bundesra-

tes angepasst und steht auf der Homepage www.ihk-thurgau.ch und www.tgv.ch zur Verfügung. 

Für telefonische Auskünfte: 

Jérôme Müggler, Direktor IHK  071 626 30 93 

Hansjörg Brunner, Präsident TGV 079 445 62 21 

Marc Widler, Geschäftsführer TGV 079 229 39 03 

 

Weinfelden, 24. März 2020  

http://www.ihk-thurgau.ch/
http://www.tgv.ch/

